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Jahresbericht 2021 der AWO gGmbH  zur Kommunalen Jugendarbeit Niederdorfelden 
 
Sachdarstellung: 
Die AWO gGmbH hat den Jahresbericht für das Jahr 2021 zur kommunalen Jugendarbeit in Nieder-
dorfelden vorgelegt. Der Jahresbericht erläutert die regelmäßigen Angebote, die Zielgruppen mit 
den Arbeitsansätzen der Kommunalen Jugendarbeit. 
 
Herr Zeleny und Frau Nisch von der AWO Jugendarbeit werden zu der Ausschussitzung eingeladen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Jahresbericht für das Jahr 2021 zur Kommunalen Jugendarbeit Niederdorfelden wird zur Kennt-
nis genommen. 
 

 
 
Anlage(n): 

(1) 5551_Jahresbericht 2021 (wird per e-mail zugestellt) 
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1. Einleitung 
 

Nach wie vor sind alle Lebensbereiche von Veränderungen und Einschränkungen durch die 

Corona-Pandemie beeinträchtigt. Durch die Beschränkung von Begegnungsmöglichkeiten in 

Schule, Freizeit, in Vereinen und persönlichen Kontakten sind Kinder und Jugendliche be-

sonders betroffen. Sie können ihren Alltag nicht länger leben und gestalten wie vor der Pan-

demie. 

 

Auch die Offene Kinder- und Jugendarbeit unterlag kontinuierlich unterschiedlichen Rege-

lungen zur Eindämmung der Corona-Situation, auf Grund derer viele gewünschte Angebote 

nicht wie geplant durchgeführt werden konnten. Vor diesem Hintergrund dokumentiert der 

vorliegende Jahresbericht die durchgeführten Angebote und Veranstaltungen, die unter den 

gegebenen Umständen (vgl. Kap. 4.1) möglich und unter dem Aspekt der Gesundheitsvor-

sorge vertretbar gewesen sind. 

 

 

2. Strukturelle Rahmenbedingungen 
 

2.1 Träger 
 

Träger der Kommunalen Jugendarbeit Niederdorfelden ist die AWO Perspektiven gGmbH, 

eine Gesellschaft der AWO Bezirksverband Hessen-Süd e.V. Die Gemeinde Niederdorfelden 

hatte September 2003 die Gemeinnützige Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtun-

gen mbH (GfBS), eine Vorgängerorganisation der AWO Perspektiven gGmbH, mit der 

Durchführung der offenen Kinder- und Jugendarbeit beauftragt. Bis zu diesem Zeitpunkt war 

die Jugendpflege ein Teil der Gemeindeverwaltung Niederdorfelden. 

 

 

2.2 Gesetzliche und vertragliche Grundlagen 
 

Gesetzliche Grundlage für die Kommunale Jugendarbeit ist § 11 KJHG (SGB VIII), der die 

allgemeine Zielsetzung und Schwerpunkte für die offene Kinder- und Jugendarbeit formuliert. 

 

Die Grundlagen der Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Niederdorfelden und der 

AWO Perspektiven gGmbH sind in einem Zuwendungsvertrag festgehalten. Die Gemeinde 

stellt dem Träger Personal- und Sachmittel sowie geeignete Räumlichkeiten für die Jugend-

arbeit zur Verfügung. Ziele, Inhalte und Umfang der Arbeit werden in einer Leistungsverein-

barung näher beschrieben. 

 

Bezüglich der Konzeption und inhaltlichen Ausgestaltung der Kinder- und Jugendarbeit ist 

eine enge Kooperation mit der Gemeindeverwaltung vereinbart. Die bestehende Konzeption 

ist im Sinne von Qualitätsentwicklung fortzuschreiben. 
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2.3 Sozialraumbeschreibung 
 

Niederdorfelden ist eine Gemeinde im Main-Kinzig-Kreis an der Grenze zum Wetteraukreis 

mit derzeit rund 3900 Einwohner*innen. Durch das Neubaugebiet „Auf dem Hainspiel“ hatte 

die Gemeinde von 2005 an einen erheblichen Zuwachs an Einwohner*innen zu verzeichnen. 

In den kommenden Jahren wird die Gemeinde im Zuge der Bebauung des Neubaugebietes 

„Im Bachgange“ weiter anwachsen. 

 

Mit rund 680 Personen oder einem Anteil von 17,6 % sind Kinder und Jugendliche unter 15 

Jahren nach wie vor überdurchschnittlich in der Einwohnerschaft vertreten. (vgl. Regionales 

Monitoring 2021, S. 10) 

 

Etwa 220 Grundschüler/innen aus Niederdorfelden besuchen die Struwwelpeterschule, eine 

Grundschule des MKK. Weiterführende Schulen sind nicht vorhanden, so dass die Kinder 

von der 5. Klassenstufe an auf einen Schulbesuch in umliegenden Städten angewiesen sind. 

Insgesamt ist in der Gemeinde eine hohe Vereinsdichte zu verzeichnen. In der Gemeinde 

wird durch Vereine und die Kirchengemeinde Jugendarbeit angeboten. 

 

Als Betreuungseinrichtungen sind in Niederdorfelden eine Krabbelstube für Kleinkinder 

(AWO-Flohkiste), drei Kindertagesstätten und die Kinderlobby e.V. (Kinderhort und Betreute 

Grundschule) vorhanden. 

 

Die umliegenden Städte und Gemeinden sind Bad Vilbel, Maintal und Schöneck, die Stadt 

Hanau bzw. die Main-Metropole Frankfurt. Die Verkehrsanbindung ist durch den öffentlichen 

Nahverkehr mit Bus und Bahn sowie durch Bundes- und Kreisstraßen gewährleistet. 

 

 

2.5 Räumliche Ausstattung 
 

Der Jugendtreff „Würfel“ liegt zwischen der Struwwelpeterschule und der Kita Pusteblume 

sowie in unmittelbarer Nähe des Rathauses und Bürgerhauses. Die Räumlichkeiten werden 

von der Gemeinde Niederdorfelden zur Verfügung gestellt. Im Jugendtreff sind folgende 

Räumlichkeiten vorhanden: 

 

 

Etage Nutzung Fläche 

EG Jugendcafé ca. 26 qm 

 Küche ca. 11 qm 

 WC ca.   2 qm 

OG Kinder-Gruppenraum ca. 25 qm 

 Büro ca. 10 qm 

 WC ca.   4 qm 

 Abstellraum ca. 1,5 qm 

Keller Werkstatt, 2 Lagerräume  
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Der Jugendtreff verfügt über ein eigenes Außengelände mit einer Terrasse, zudem kann für 
Aktivitäten der Schulhof genutzt werden. Für Sportangebote steht zu bestimmten Zeiten die 
Sporthalle der Struwwelpeterschule zur Verfügung. Im Bedarfsfall kann die Nutzung weiterer 
Räumlichkeiten bzw. des Außengeländes der Struwwelpeterschule beantragt werden. 
 
 
2.5 Personelle Ausstattung 
 
Der Standort verfügt über einen Stellenumfang von 1,5 Vollzeitstellen für pädagogische 
Fachkräfte; beschäftigt sind zwei Mitarbeiter/innen mit je 75% Stellenanteil 
 
• eine männliche pädagogische Fachkraft (Dipl.-Sozialpädagoge) 
• eine weibliche pädagogische Fachkraft (Diplom-Pädagogin). 
 
Weiterhin ist eine Reinigungskraft auf der Basis einer geringfügigen Beschäftigung tätig. 
Nach Bedarf können zusätzliche ehrenamtliche Kräfte als pädagogische Betreuungsperso-
nen für die KJA Niederdorfelden tätig werden. Die Sportangebote werden in Kooperation mit 
Vereinen durchgeführt. 
 
Für die Wahrnehmung von Leitungsaufgaben sowie der Dienst- und Fachaufsicht ist der Ge-
schäftsführer der AWO Perspektiven Bildung gGmbH zuständig. 
 
 
3. Zielgruppen 
 
Gemäß der Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde Niederdorfelden sind Kinder von 6 bis 
13 Jahren und Jugendliche von 14 bis 18 Jahren Zielgruppen unserer Arbeit. Die Angebote 
richten sich grundsätzlich an alle Kinder und Jugendlichen, die in Niederdorfelden leben, un-
geachtet ihrer ethnischen, religiösen oder soziokulturellen Herkunft. 
 
Im Laufe der Pandemiejahre ist -insbesondere vor dem Hintergrund der Schulschließungen, 
Home-Schooling und Wechselunterricht- der Unterstützungsbedarf von Kindern aus geflüch-
teten Familien in besonderer Weise in Erscheinung getreten. Die Angebotsstruktur wurde 
entsprechend angepasst. 
 
Erfahrungsgemäß zählen vor allem Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Fami-
lien zum Teilnehmerkreis unserer Angebote. Deren Lebenssituation ist oftmals geprägt durch 
begrenzten Wohnraum, den erschwerten Zugang zu schulischen und außerschulischen Bil-
dungsangeboten sowie zu bestimmten vereinsgebundenen bzw. kommerziellen Freizeitakti-
vitäten. Die KJA Niederdorfelden kann hier gezielt ansetzen und geeignete Angebote unter-
breiten. 
 
Vorrangiges Ziel bleibt jedoch, Begegnungsmöglichkeiten und gemeinsame Gestaltungs-
räume für verschiedene Kinder- und Jugendgruppen zu arrangieren. Daher sollen nach Mög-
lichkeit die Interessen aller Alters- und Zielgruppen berücksichtigt und in geeignete Ange-
botsformen umgesetzt werden. 
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4. Angebotsstruktur 
 

4.1 Offene Kinder- und Jugendarbeit unter Pandemie-Bedingungen 

 
Einleitend möchten wir auf die Bedingungen hinweisen, unter denen die Angebote im Einzel-
nen stattfinden konnten. 
 
Im Vergleich zum Vorjahr galten für die Kinder- und Jugendarbeit insgesamt weniger ein-
schneidende Bestimmungen zur Eindämmung der Pandemie. Zwar konnten einzelne Ange-
bote zeitweise nicht oder nur in begrenztem Umfang stattfinden, aber es kam zu keiner wei-
teren Betriebsschließung wie zu Beginn der Pandemie. Dennoch lag noch bis April 2021 die 
zulässige Gruppengröße einschließlich der Betreuungsperson bei fünf Personen, ehe diese 
Beschränkung aufgehoben wurde. Im gleichen Monat konnte die Durchführung offener 
Sportangebote zumindest für die Altersgruppe bis 14 Jahren im Freien wieder aufgenommen 
werden. 
 
Da entscheidende Lockerungen erst kurz vor Beginn der Osterferien bekannt gemacht wur-
den, konnte nur ein sehr begrenztes Ferienprogramm geplant werden. Im Jahresverlauf bis 
zu Beginn der Herbstferien traten weitere Lockerungen in Kraft, sodass im Jugendtreff zu-
mindest kurzzeitig auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung am Platz verzichtet werden 
konnte. Mit Beginn der kalten Jahreszeit wurde die 3G-Regel verbindlich eingeführt, zu-
nächst für die Beschäftigten, etwas später auch für die Besucher/innen des Jugendtreffs. 
 
Leider musste festgestellt werden, dass die Bereitschaft, im Freizeitbereich eine MNB zu tra-
gen, insbesondere bei den Teenies und Jugendlichen gering ausgeprägt war. Dies führte 
dazu, dass die Angebote im Jugendtreff für diese Altersgruppe nur unregelmäßig genutzt 
wurden.   
 
Teilweise konnte diese Entwicklung durch vermehrte Angebote im Außenbereich aufgefan-
gen werden. Um diese attraktiver gestalten zu können, wurden weitere Spiel- und Sportma-
terialien angeschafft. 
 
 
4.2 Angebote für Kinder 

4.2.1 Hausaufgabenhilfe & Lernhilfe 
 

Hausaufgabehilfe & Lernhilfe 

Zeiten • Montag, Dienstag, Donnerstag 13.30-15.30 Uhr, Mittwoch 13.30-14.45 Uhr, Freitag 

13.30-15.15 Uhr (Hausaufgabenhilfe)  

• Donnerstag 15.30-16.00 Uhr (Lernhilfe) 

        Stand: Dezember 2021 

Zielgruppe • Schulkinder der Klassen 1-4 (ggf. auch darüber hinaus) mit Bedarf an Hausaufga-

benbetreuung  

• sog. Schlüsselkinder 

• Kinder aus sozial benachteiligten Familien bzw. Familien mit Migrationshintergrund 

 

Bei der Hausaufgabenhilfe handelt es sich um ein Bildungs- und Freizeitangebot, das sich in 

erster Linie an Kinder im Grundschulalter richtet, im Bedarfsfall auch darüber hinaus. Vor-

rangiges Ziel der Hausaufgabenhilfe ist es, Kindern Unterstützung und Hilfestellung anzubie-

ten, die ihre Schulaufgaben zu Hause nicht hinreichend anfertigen können. Gründe hierfür 
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können die Berufstätigkeit der Eltern, sprachliche Schwierigkeiten bei Familien mit Migrati-

onshintergrund oder auch Schulleistungsprobleme der Kinder sein. Zudem soll den Kindern 

eine verlässliche Anlaufstelle mit festen Bezugspersonen angeboten werden, die nach den 

Hausaufgaben auch für Freizeitbeschäftigung, Spiel und Kommunikation genutzt werden 

kann. 

 

Zum Teil besuchen die Kinder das Angebot auf Empfehlung von Lehrkräften der Struwwelpe-

terschule, zum Teil kommen sie aus eigenem Anlass oder werden von ihren Eltern zur 

Hausaufgabenhilfe gebracht. Mit dem Integrationsbeauftragten findet ein regelmäßiger Aus-

tausch über den Bedarf von Kindern aus geflüchteten Familien statt. Manche Teilneh-

mer*innen sind sog. Schlüsselkinder, die nach der Schule zu Hause keine Bezugspersonen 

antreffen. 

 

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der Teilnehmer*innen etwas erhöht, ohne jedoch 

das Niveau der Zeit vor Corona zu erreichen. Die 2020 eingeführte Erweiterung des Ange-

bots von vier auf fünf Wochentage wurde aufgrund des Bedarfs beibehalten. 

 

 

4.2.2 KinderClub 

 
KinderClub 

Zeiten • Mittwoch 15.00-17.00 Uhr (Stand: Dezember 2021) 

Zielgruppe • Interessierte Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren 

• Kinder aus sozial benachteiligten Familien 

 

Im KinderClub haben Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren die Möglichkeit, einmal wöchentlich 

für zwei Stunden an einem geplanten Programm teilzunehmen. Auch in diesem Jahr wurde 

das 2017 begonnene Projekt zur Förderung der Bildung über Musik in Kooperation mit der 

Musikschule Schöneck-Nidderau-Niederdorfelden e.V., vertreten durch Rosita Hohm Köster, 

im 14-tägigen Turnus fortgeführt. 

 

Beim gemeinsamen Spiel-, Koch-, Back- oder Bastelangebot können die Kinder ihre Fähig-

keiten / Fertigkeiten erproben und erweitern. Es ergibt sich die Gelegenheit, Freund*innen zu 

treffen, und in der Gruppe spielerisch voneinander zu lernen. Darüber hinaus werden soziale 

Kompetenzen und das Selbstvertrauen der Teilnehmer*innen spielerisch gefördert. Bei der 

Planung können die Kinder ihre Wünsche und Interessen einbringen und über das angebo-

tene Programm mitbestimmen.  

 

Im Fokus standen weiterhin die mit der Pandemie einher gehenden psychischen Belastun-
gen der Kinder. So waren spielerische Resilienzförderung, Räume für emotionale Kompen-
sationsmöglichkeiten und Gespräche, sowie Spiel und Spaß als Ausgleich auch in diesem 
Jahr von zentraler Bedeutung.  
 
Zu Beginn des Jahres war die Teilnehmerzahl durch die Corona Betriebsverordnung noch 
auf vier Kinder begrenzt. Es standen Spiel-, Mal- und Bastelnachmittage auf dem Programm. 
Nach den Osterferien wurde die Begrenzung aufgehoben. Häufig kamen die von der Musik-
schule gespendeten Musikinstrumente zum Einsatz. Gemeinsam in der Gruppe wurden da 
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damit improvisierte Stücke gespielt. In den Sommermonaten waren Spielenachmittage auf 
dem Schulhof der Struwwelpeterschule sehr beliebt. Ob einfaches Versteck-, Fangen oder 
Fußball spielen, Menschen-Memory, Tanzen, Kreidemalen oder auch selbst ausgedachte 
Spiele, den Kindern wurde nicht langweilig. Sie schöpften die Zeit, die sie ungezwungen in 
der Gruppe verbringen konnten, voll aus. Neben den Aktionen auf dem Schulhof standen 
auch Spaziergänge in der Natur oder zu Spielplätzen in Niederdorfelden auf dem Programm. 
Bei ersterem hatten die Kinder viel Freude daran, kleine Tiere zu beobachten, Schnecken-
häuser und Steine zu sammeln, welche sie im Anschluss bunt bemalen durften. 
 
So kam es zu der Projektidee „Steinschlange“. Neben dem Rathauseingang legten die Kin-
der den Anfang einer Steinschlange. Über ein Hinweisschild, dass neben ihr platziert war, 
und gezielte Werbung, wurden alle Bürger*innen aus Niederdorfelden eingeladen, Steine zu 
bemalen und dazu zu legen. Bei dem Projekt ging es darum, Gemeinschaft und Zusammen-
halt in Zeiten sozialer Distanzierung symbolisch-künstlerisch zum Ausdruck zu bringen.  
 
Neben dem Steinprojekt, den Ausflügen und Spielenachmittagen, wurde im Rahmen des 
Musikprojekts im Juni ein Musik Fest auf dem überdachten Schulhofgelände der Struwwel-
peterschule veranstaltet. Auf dem Programm standen Darbietungen der Tanz- und Trommel-
AG, des Kinder Ensembles, sowie eines Querflöten-Duos der Struwwelpeterschule und Mit-
mach-Spiele des Kinderclubs. Das Fest war ein voller Erfolg. Sowohl von den Kindern, als 
auch von einigen der vielen Zuschauer*innen erhielten wir sehr positive Rückmeldungen. 
 
Nach den Sommerferien fanden noch einige Spielenachmittage auf dem Schulhof statt, bis 
es das Wetter nicht mehr zuließ. Das Highlight im Herbst stellte eine Open Air Halloweenpar-
ty dar, welche -ebenfalls auf dem Schulhof veranstaltet- viele schaurig lustige Spiele beinhal-
tete. In den Wintermonaten waren vor allem Bastelnachmittage beliebt. Unter anderem fertig-
ten die Kinder Weihnachtsdekorationen an und schmückten damit den Zaun des Würfels. 
Hintergrund war, einen Beitrag zum Projekt „Weihnachtliches Niederdorfelden“ zu leisten, da 
der Weihnachtsmarkt pandemiebedingt ausfallen musste.  
 
Für das kommende Jahr ist im Rahmen des Kooperationsprojekts die Erarbeitung eines Mu-
sikstücks, sowie im Allgemeinen -solange Bedarf besteht- die Fortführung der unterstützen-
den bzw. resilienzfördernden Maßnahmen und Aktivitäten geplant. 
 
 
4.2.3 Sprachförderung 
 

Sprachförderung 

Zeiten • Donnerstag 16.00 – 17.00 Uhr  

Zielgruppe • Kinder mit Migrationshintergrund 

• Vorschul- und Grundschüler*innen 

 

Vor dem Hintergrund der mit der Pandemie einher gegangenen Einschränkungen von sozia-

len Kontakten und der Schulschließungen, ist der (sprachliche) Förderbedarf von Kindern 

aus geflüchteten Familien gestiegen. Deshalb wurde im Juni 2021 das Projekt „Sprachförde-

rung“ für Grundschüler*innen ins Leben gerufen, welches wöchentlich im Gemeinschafts-

raum der Unterkunft für Geflüchtete in der Berger Straße stattfindet.  
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Das Angebot ist nicht als Unterricht im herkömmlichen Sinne, sondern als Spielenachmittag 
zur Erhöhung der Bildungschancen konzipiert. Die Teilnahme erfolgt freiwillig und ohne An-
meldung.  
 

In der Gruppe werden Lernblätter bearbeitet, (gegenseitig) Bücher vorgelesen und lern- bzw. 

sprachfördernde Spiele gespielt. Dabei wird besonderen Wert auf das Kennenlernen neuer 

Wörter und die spielerische Übung der Grammatik gelegt. Ziel ist es, die Kinder in ihrer Si-

cherheit im Verständnis und im Umgang mit der deutschen Sprache bzw. in ihrer Sprach-

entwicklung zu fördern.  

 

Nicht nur die Kinder sind begeistert, auch die Eltern der Teilnehmer*innen sprechen immer 

wieder ihren Dank für das beliebte Angebot aus. 

 

 

4.3 Sportangebote für Kinder und Jugendliche 
 

Sport & Fun für Jugendliche 

Zeiten • Dienstag 18.00-19.30 Uhr 

Zielgruppe • sportinteressierte Jugendliche im Alter von 13-18 Jahren, die vereinsungebunden 

sportlich aktiv sein möchten 

• sozial benachteiligte Jugendliche im Alter von 13-18 Jahren 

 
Sport & Fun für Kinder und Teenies 

Zeiten • Donnerstag, 16.30-18.00 Uhr 

Zielgruppe • sportinteressierte Kinder und Teenies im Alter von 8-12 Jahren, die vereinsunge-

bunden sportlich aktiv sein möchten 

• sozial benachteiligte Kinder und Teenies im Alter von 8-12 Jahren 

 

Bewegung und sportliche Aktivitäten spielen bei Kindern und Jugendlichen eine bedeutende 

Rolle. Daher werden für interessierte Kinder und Jugendliche vereinsunabhängig zweimal 

wöchentlich offene Sport- und Fitnessangebote in der Sporthalle der Struwwelpeterschule 

angeboten. Die Sportangebote werden in Kooperation mit dem Judo-Sportclub Niederdorfel-

den durchgeführt. 

 

Dienstags richtet sich das Angebot an Jugendliche ab 13 Jahren, donnerstags an die Alters-

gruppe von 8-12 Jahren. Inhaltliche Schwerpunkte sind in erster Linie Ballspiele (Fußball und 

Basketball), aber auch Fitnesstraining und Selbstbehauptung gehören zum Programm. Ge-

fördert werden hierbei das kooperative und soziale Verhalten in der Gruppe sowie die moto-

rischen und sportlichen Fähigkeiten der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen. 

 

Bedingt durch die Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnungen mussten die Sportan-

gebote bis zu den Osterferien unterbrochen werden. Danach konnten die Angebote zunächst 

für die U14-jährigen im Außenbereich, später auch für die älteren Jugendlichen wieder auf-

genommen werden. Auch die Sporthalle war ab der Jahresmitte wieder zugänglich. 

 

Die Sportangebote wurden von Beginn an wieder von Kindern und Jugendlichen besucht, 

wenn auch die Besucherzahlen vor der Pandemie nicht erreicht wurden. Dennoch zeigt sich 

hier der Bedarf an sportlicher Betätigung und Geselligkeit. In den Herbstferien konnte das all-
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jährlich stattfindende 16 Teilnehmer/innen durchgeführt werden. Im kommenden Jahr soll 

zusätzlich ein Fußball-Turnier stattfinden. 

 
 
4.4 Angebote für Teenies 
 

Teenietreff  

Zeiten • Donnerstag 15.00-16.30 Uhr 

• Freitag 15.30-18.00 Uhr (Stand: Dezember 2021) 

Zielgruppe • Teenies im Alter von 11 bis 14 Jahren  

• Teenies aus sozial benachteiligten Familien, denen der Zugang zu sonstigen Mög-

lichkeiten der Freizeitgestaltung erschwert ist 

 

Das Angebot für Teenies soll jungen Menschen ab 11 Jahren, die allmählich aus den Ange-

boten für Kinder herauswachsen, altersgerechte Angebote bereitstellen und dazu dienen, die 

Möglichkeiten der Freizeitgestaltung des Jugendtreffs kennenzulernen. Ob gemeinsames 

Kochen, Backen, Basteln, Tischkicker, Gesellschaftsspiele oder Playstation spielen, einfa-

ches zusammensitzen, Musik hören und austauschen; bei der Gestaltung des Angebots 

werden die Interessen und Anliegen der Besucher/innen berücksichtigt. 

 

Der Mädchennachmittag dient unter anderem als Möglichkeit, in einem geschützten Rahmen 

heikle Themen anzusprechen. Aktivitäten wie Basteln, Tanzen oder Singen finden häufig an 

diesen Nachmittagen statt. 

Im Frühjahr wurde die 2020 begonnene aufsuchende Arbeit fortgeführt. Begegnung und Ge-

spräche fanden häufig an beliebten Treffpunkten der Jugendlichen im Ort statt.  

 

Dies änderte sich für einige Wochen im späten Frühling und Sommer, als der Garten des 

Jugendtreffs wetterbedingt genutzt werden konnte. Neben Musikhören, Gesellschaftsspiele 

spielen, war das Basteln von Schmuck, Kuchenbacken und die Zubereitung von alkohol-

freien Cocktails beliebt. Der Bedarf an Gesprächen mit den pädagogischen Mitarbeitern (vor 

allem über den Alltag in Schule, Familie und Freundeskreis vor dem Hintergrund der Pan-

demie) war stark ausgeprägt, weshalb Aktivitäten eher in den Hintergrund rückten. 

 

In den späten Herbst- und Wintermonaten begrenzte sich die Teilnahme auf sporadische 

Besuche des Treffs. Als Begründung wurden die Regelungen für Innenräume (wie z.B. das 

Tragen des Mund-Nasen-Schutzes), aber auch steigende Inzidenzen aufgeführt. Die Aufsu-

chende Arbeit wurde deshalb wieder aufgenommen. 

 

Im kommenden Jahr soll die Aufsuchende Arbeit ggf. fortgesetzt und wieder ein attraktives 

(Open Air-) Programm angeboten werden. Falls es die pandemische Lage zulassen sollte, 

wäre eine Rückkehr zum vorigen Treffalltag mit bedarfs- und interessengerechten Angebo-

ten anzustreben. 
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4.5 Der Offene Treff 
 

Offener Treff 

Zeiten • Montag 15.30-18.00 Uhr 

• Dienstag 15.00-18.00 Uhr 

• Mittwoch Beratungsangebot 17.30-18.00 Uhr 

• Donnerstag 16.30-18.00 Uhr (Stand: Dezember 2021) 

Zielgruppe • Teenies (11-13 Jahre) und Jugendliche im Alter von 14-18 Jahren 

• Teenies und Jugendliche, denen der Zugang zu sonstigen Möglichkeiten der Frei-

zeitgestaltung erschwert ist 

 

Der „Offene Treff“ ist ein pädagogisch betreutes Freizeitangebot, das Besucher/innen ab 11 

Jahren offensteht. Dieses Angebot ist besonders für solche Jugendlichen von Bedeutung, 

die zu Hause selten oder keine Möglichkeit haben, sich mit Freund*innen zu treffen. In einem 

kleinen Jugendcafé können sie kleine Snacks und Getränke erwerben. Es gibt auch die Mög-

lichkeit, für die Spielbereiche des angrenzenden Schulhofes Bälle und Schläger für freizeit-

sportliche Betätigung auszuleihen. 

 

Den Jugendlichen stehen eine Vielzahl von Spielmöglichkeiten sowie ein Computer, ein 

Fernseher, eine PlayStation, eine Stereoanlage zur freien Verfügung. Im Zuge einer geplan-

ten Modernisierung wurde im Frühjahr ein WLAN für die Besucher/innen eingerichtet und der 

Besucher-PC erneuert. 

 

Mit Unterstützung der Gemeinde Niederdorfelden konnte eine Tonstudio-Ausrüstung, beste-

hend aus einem Mischpult, Mikrofonen und einem Laptop zur Aufnahme und Nachbearbei-

tung von Musikstücken angeschafft werden. Der Maskenpflicht zum Trotz haben sich bereits 

verschiedene Jugendliche mit der Ausrüstung beschäftigt und dabei auch schon eigene Stü-

cke produziert. 

 

Auch im zweiten Pandemiejahr waren Zugangsvoraussetzungen und deren Kontrolle für den 

Besuch des Treffs erforderlich. Dazu zählten v.a. das Führen einer Teilnehmerliste, die Ein-

haltung der geltenden Abstandsregeln und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Diese 

Regelungen führten dazu, dass Teenies und Jugendliche seltener den Jugendtreff als häufi-

ger ihre Treffpunkte im Freien nutzten. Um dennoch Kontaktmöglichkeiten zu eröffnen bzw. 

zu erhalten, wurden in regelmäßigen Abständen Treffpunkte von Jugendlichen in der Ge-

meinde aufgesucht. 

 

Wenngleich der Jugendtreff zwar weniger für Freizeitaktivitäten von Jugendgruppen genutzt 

wurde, war weiterhin der Bedarf bei den Jugendlichen vorhanden, das vertrauliche Gespräch 

mit dem Fachpersonal zu suchen und Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Neben der Su-

che von Praktika- oder Ausbildungsstellen, dem Anfertigen von Bewerbungsunterlagen und 

schulischen Aufgaben standen weiterhin die Auswirkungen der Pandemie auf den Alltag der 

Besucher*innen im Zentrum der Gespräche.  
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4.6 Angebote in den Ferien - Freizeiten, Tagesausflüge und Workshops 
 

Freizeiten, Tagesausflüge, Workshops 

Zeiten • Während der Oster-, Sommer- und Herbstferien 

Zielgruppe • Schulkinder bis 12 bzw. Jugendliche von 13-18 Jahren (je nach Angebot) 

 

Die Tagesausflüge in den Schulferien richten sich nach erlebnispädagogischen Gesichts-

punkten. Kinder und Jugendliche können neue soziale Kontakte knüpfen, sich mit Gleichalt-

rigen austauschen, sich in größeren Gruppen zurechtfinden und etwas Neues für sich entde-

cken. 

 

Das Ferienprogramm orientiert sich an den Wünschen und Interessen der Kinder und Ju-

gendlichen, aber auch maßgeblich an den in Pandemiezeiten vorhandenen Möglichkeiten. 

So mussten die Angebote auch in diesem Jahr den Bedingungen angepasst werden. In den 

Osterferien konnten keine Ausflüge, sondern nur Angebote vor Ort stattfinden. Auf dem Pro-

gramm standen Sport & Fun Special -, und Offener Treff Spezial-Nachmittage, ein Fußball-

turnier, ein Hip Hop Tanzworkshop und ein Spielenachmittag. Die Sport & Fun Nachmittage 

wurden in Kooperation mit dem Judo Sportclub, und der Hip Hop Workshop in Kooperation 

mit der Musikschule angeboten. 

 

In den Sommerferien war dann wieder die Durchführung verschiedener Ausflugsangebote 

möglich. In Kooperation mit dem Integrationsbeauftragten der Gemeinde Niederdorfelden 

wurden folgende Tagesfahrten angeboten: 

 

• Kanutour auf der Lahn (7 TN) 

• Fußballgolf in Karben (9 TN) 

• Besuch des Kletterwaldes Taunus in Friedrichsdorf (9 TN) 

• Schnupperkurs Bogenschießen (9 TN) 

• Geocaching-Wanderung in Bad Nauheim (11 TN) 

• Wasserspielpark Tannenwald in Neu-Isenburg (7 TN) 

• Ausflug Schwimmbad in Nidderau (6 TN) 

• Spiel- und Bastelnachmittage für Grundschüler 

 

In den Herbstferien standen die folgenden Angebote auf dem Programm: 

 

• ein Tischtennisturnier (16 TN) 

• Kegeln im Bürgerhaus (5 TN),  

• Ausflug in den Kletterpark in Friedrichsdorf (9 TN) 

• Minigolf in Hanau (8 TN) 

 

Trotz der pandemiebedingten Auflagen bzw. Einschränkungen, hatten die Kinder und Ju-

gendlichen, laut zahlreicher positiver Rückmeldungen, jede Menge Spaß bei den Ausflügen 

und Aktionen. Ein geplanter Ausflug in den Opel-Zoo musste kurzfristig abgesagt werden, 

dieser wird in den Osterferien 2022 nachgeholt. 
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5. Kooperation und Vernetzung 

 

Mit dem Ziel, bestehende Ressourcen und Kompetenzen für die Arbeit mit Kindern und Ju-

gendlichen effektiver nutzbar zu machen, ist Kooperation und Vernetzung ein wesentlicher 

Bestandteil unserer Arbeit. Beispielhaft dafür sind zu nennen: 

 

• die Nutzung von Räumlichkeiten des Jugendtreffs durch die Betreute Grundschule 

der Kinderlobby e.V., 

• die Nutzung von Räumlichkeiten der Kinderlobby e.V. bei den Ferienspielen, 

• die Vereinbarung zur Schulhofschließung, die es Kindern und Jugendlichen ermög-

licht, den Schulhof bis 18.00 Uhr für ihre Aktivitäten zu nutzen, 

• die Beteiligung der KJA beim Straßenfest und dem Weihnachtsmarkt. 

Durch die Fachkonferenz Jugendarbeit des Main-Kinzig-Kreises, die Teilnahme an Fortbil-

dungen, Fachtagungen und Teamsitzungen wird der fachliche Austausch gewährleistet. 

 

Neben der Gemeinde Niederdorfelden und anderen Einrichtungen der AWO Hessen-Süd 

e.V. sind weitere Kooperationspartner die AWO-Flohkiste, die AWO-Niederdorfelden/Maintal, 

der Integrationsbeauftragte der Gemeinde Niederdorfelden, der Judo-Sportclub, die Kinder-

lobby e.V., die Musikschule Schöneck-Nidderau-Niederdorfelden e.V., das Spielwerk-Hanau, 

die Struwwelpeterschule Niederdorfelden sowie weitere Jugendpflegen im MKK. 

 

 

6. Ausblick 

 

Auch im vergangenen Jahr war die Offene Kinder- und Jugendarbeit noch stark von den 

Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen. Mit der Modernisierung und Neuanschaffung 

verschiedener Ausrüstungsgegenstände konnte die Attraktivität des Jugendtreffs gesteigert 

werden, nicht zuletzt mit dem WLAN für die Besucher/innen. 

 

Leider hat sich gezeigt, dass sich insbesondere die Maskenpflicht negativ auf die Attraktivität 

der regelmäßigen Angebote und damit auf das Besucherverhalten ausgewirkt hat. Insofern 

hoffen wir im weiteren Verlauf auf eine weitgehende Rückkehr zur Normalität im Alltagsle-

ben, die auch der Jugendarbeit neue Möglichkeiten eröffnen wird. Bis dahin werden weiter-

hin attraktive Out-Door Aktivitäten und ggf. die aufsuchende Arbeit an den öffentlichen Treff-

punkten der Jugendlichen vor Ort fortgesetzt werden. Ziel bleibt weiterhin, die Kinder und 

Jugendlichen zurück ins Leben zu begleiten, ihnen „Auszeiten“ mit Spiel und Spaß zu berei-

ten und dabei ihre Resilienz zu fördern. 

 

Neben bedarfsgerechten Projekten und vielfältigen Ferienprogrammen, soll für 2022 auch 

eine Mitwirkung am Pakt für den Nachmittag in der Struwwelpeterschule angestrebt werden. 

 

 

 

März 2022 

Michaela Nisch, Jürgen Zeleny 



Seite 14 von 15 

 
 
 
 

 
 

7. Anschriften 
 

Träger  AWO Perspektiven gGmbH 
Geschäftsführung: Ulrich Bauch, Matthias Pfeil, Sebastian Jung 
Kruppstr. 105 
60388 Frankfurt am Main 

 
Einrichtung AWO Kommunale Jugendarbeit 

Einrichtungsleitung: Michael Albers 
Kruppstraße 105 
60388 Frankfurt am Main 
Tel.: 069/42009244 
Email: michael.albers@awo-hs.org 
 

 
Standort AWO Kommunale Jugendarbeit Niederdorfelden 

Burgstr. 5 
61138 Niederdorfelden 
Tel.: 06101/655536 
Email: niederdorfelden.kja@awo-hs.org 

 
 



 

Der Gemeindevorstand 

 
 
 
 
 Ersteller: U. Klingelhöfer 
 Fachbereich: 
 Finanz- u.Pers.verwaltung 
 
 Drucksachen Nr.: VL-73/2022 
 Datum, 21.04.2022 
 
 
 

Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin 
Gemeindevorstand 26.04.2022 
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss 06.07.2022 
Gemeindevertretung 14.07.2022 

 
Verwendungsnachweis Jahr 2021 der AWO gGmbH 
 
Sachdarstellung: 
Die AWO hat für das Jahr 2021 den Verwendungsnachweis vorgelegt, nachdem ein Bestand in 
Höhe von 3.761,79 € verbleibt, welcher an die Gemeinde zurück gezahlt wird. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Verwendungsnachweis der AWO gGmbH für das Jahr 2021 wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
Anlage(n): 

(1) Verwendungsnachweis AWO J 2021 













 

Der Gemeindevorstand 

 
 
 Ersteller: U. Klingelhöfer 
 Fachbereich: 
 Finanz- u.Pers.verwaltung 
 
 Drucksachen Nr.: VL-97/2022 
 Datum, 02.06.2022 
 

Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin 
Gemeindevorstand 21.06.2022 
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss 06.07.2022 
Gemeindevertretung 14.07.2022 

 
Zuwendungsvertrag mit der AWO Perspektiven gGmbH zur Durchführung der kommunalen 
Jugendarbeit ab 01.09.2022 
Sachdarstellung: 
In einem Gespräch mit der AWO mitgeteilt, dass sich die Gesamtkosten lt. Zuwendungsvertrag, 
gültig ab 01.09.22 wie folgt zusammensetzen: 
 
Personalkosten (Lohn + Lohn-Nebenkosten) € 117.000,00 
Summe Personalkosten € 117.000,00 
Beschäftigungsmaterial (2.000 zusätzlich) € 4.000,00 
Ferienspiele (14 Tage) € 2.000,00 
Freizeiten € 2.500,00 
Veranstaltungen (AG’s, Sport) € 2.000,00 
Reparaturen, Inventarergänzung € 1.500,00 
Büro und Versicherungen + Betriebskosten € 400,00 
Supervision und Fortbildung € 500,00 
Verwaltungskostenpauschale € 5.600,00 
Summe Sachkosten € 18.500,00 
Gesamt 01.09.22 – 31.08.2023                                   € 135.500,00 
 
Beschlussvorschlag: 
Dem zum Beschlussvorschlag hinzugefügtem Zuwendungsvertrag mit der AWO Perspektiven 
gGmbH der der Laufzeit vom 01.09.2022 bis 31.08.2023 wird zugestimmt.  
 

 
Anlage(n): 

(1) Zuwendungsvertrag KJA 2022-2023.docx 
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Zuwendungsvertrag 
 
Zwischen: 
 

Auftraggeber: 
 
Gemeindevorstand der Gemeinde  
Niederdorfelden 
Burgstraße 5 
 
61138 Niederdorfelden 
 
Vertreten durch: 
Klaus Büttner             Bürgermeister 
Karl Markloff              1. Beigeordneter 
 
Im Folgenden ‚Gemeinde Niederdorfelden‘ ge-
nannt 

Leistungserbringer: 
 
AWO Perspektiven gGmbH 
Kruppstr. 105 
 
 
60388 Frankfurt 
 
Vertreten durch: 
Andreas Pfeffer         Geschäftsführer 
Sebastian Jung         Geschäftsführer 
   
Im Folgenden ‚AWO‘ genannt 

 
wird folgender Zuwendungsvertrag geschlossen: 
 
Leistungsart: 
 
Durchführung der kommunalen Jugendarbeit gemäß § 11 SGB VIII (KJHG) in der Gemeinde Nieder-
dorfelden. 
 
Leistungsvereinbarung: 
 
Art, Umfang und Qualität der Arbeit wird in einer Leistungsvereinbarung geregelt. Die Leistungsverein-
barung ist Bestandteil dieses Vertrages. Die AWO verpflichtet sich, zum Vertragsabschluss eine über-
arbeitete Konzeption über die Durchführung der Jugendarbeit in Niederdorfelden vorzulegen. Der Trä-
ger, die AWO, betreibt die kommunale Jugendarbeit in freier Trägerschaft, unbeschadet der weiteren 
Regelungen dieses Vertrages, im Auftrag der Gemeinde Niederdorfelden in eigener Verantwortung. Sie 
übt die Dienst- und Fachaufsicht über das Personal aus. 
 
Leistungskontrolle: 
 
Die Kontrolle der Leistung erfolgt im Gegensatz zum Zuwendungswesen nicht über die Kontrolle der 
verwendeten Mittel über einen Verwendungsnachweis (INPUT), sondern über ein jährliches Berichts-
wesen, durch welches die Ergebnisdokumentation vorgenommen wird (OUTPUT). Der Jahresbericht 
gibt Auskunft über die von der Kommunalen Jugendarbeit erreichte Zielgruppe, über Methoden der Ar-
beit sowie die durchgeführten Veranstaltungen. Die Realisierung der in der Konzeption benannten Ziele 
wird überprüft und verifiziert. Daneben besteht für die Gemeinde Niederdorfelden ein mündliches und 
schriftliches Auskunftsrecht, dem der Leistungserbringer nachkommen muss. 
 
Verpflichtungen des freien Trägers: 
 
Die AWO verpflichtet sich: 
1. Den Betrieb der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit (KJA) in Niederdorfelden gemäß Leistungs-

vereinbarung und Konzeption durchzuführen. 
2. Die bestehende Konzeption für die Durchführung der Jugendarbeit in der Gemeinde Niederdorfel-

den weiterzuentwickeln. Diese Konzeption beschreibt die Zielgruppen der Jugendarbeit sowie die 
Ziele und Methoden der Arbeit mit den jeweiligen Zielgruppen. 

3. Zur intensiven Zusammenarbeit mit der Gemeinde Niederdorfelden sowie den entsprechenden Gre-
mien, Arbeitskreisen und sozialen Institutionen. Insbesondere zur Diskussion der Konzeption und 
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der Jahresberichte mit den Gremien der Gemeinde und zur Umsetzung der Beschlüsse der Ge-
meinde Niederdorfelden zur inhaltlichen Ausgestaltung der kommunalen Jugendarbeit.  

4. Alle Zuschussmöglichkeiten von dritter Seite zur Finanzierung der beiden Stellen für päd. Fachkräfte 
auszuschöpfen. 

5. Bei der Besetzung der zur Verfügung gestellten Planstellen für die kommunale Jugendarbeit auf 
eine angemessene Berücksichtigung der Geschlechter zu achten. Weiterhin muss er sicherstellen, 
dass die Stellen mit fachlich qualifizierten Mitarbeitern/innen besetzt werden (in der Regel Diplom-
Sozialarbeiter/in oder Diplom-Sozialpädagoge/in bzw. eine mindestens gleichwertige Ausbildung). 
Für die Arbeitsverhältnisse gilt der TVöD Sozial- und Erziehungsdienst EG S11 b. Bei Einstellungen 
und Höhergruppierungen ist Einvernehmen mit der Gemeinde Niederdorfelden herzustellen. 

6. Zur Führung einer prüffähigen Buchhaltung über die Verwendung der Mittel. Er legt bis zum 31. 
März eines Jahres die Abrechnung über die zur Verfügung gestellten Mittel sowie den Jahresbericht 
für das Vorjahr vor. Die Gemeinde Niederdorfelden ist zur Prüfung berechtigt. 

 
Verpflichtungen der Gemeinde Niederdorfelden: 
 
Die Gemeinde Niederdorfelden verpflichtet sich: 
1. Für die Durchführung der vertraglich vereinbarten Leistungen die Personalkosten für 1,5 Stellen 

pädagogische Fachkräfte dem Träger zu erstatten sowie zusätzlich wahlweise eine Kraft im Rah-
men des Bundesfreiwilligendienstes. Sollte eine Anstellung der BFD-Kraft nicht erfolgen, können 
die dafür bereitgestellten Mittel auch für Honorarkräfte im Rahmen von AG’s verwandt werden. 
Die Erstattung erfolgt nur bis zur Höhe der tatsächlich nachgewiesenen Personalkosten, einschließ-
lich der rechtlich erforderlichen Personalnebenkosten (ZVK, Berufsgenossenschaft, betriebsärztli-
che Betreuung etc). Die Erstattung erfolgt in monatlichen Raten.  
Im Falle einer außerordentlichen Kündigung des Vertrages übernimmt die Gemeinde Niederdorfel-
den die Personal- und Personalnebenkosten der MitarbeiterInnen bis zum tarifvertraglich nächst-
möglichen Kündigungstermin der Arbeitsverhältnisse. 

2. Für die Durchführung von Jugendclubs, bzw. eines Jugendtreffs geeignete Räume einschließlich 
der erforderlichen Ausstattung der AWO zur Verfügung zu stellen (gem. Mietvertrag vom 
01.05.2005). Über die Eignung der Räume ist Einvernehmen herzustellen. Die Räume werden von 
der Gemeinde Niederdorfelden kostenfrei zur Verfügung gestellt. Für die Reinigung der Räume ist 
die AWO zuständig. 

3. Pauschale Sachmittel für die Durchführung der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Ein Verwen-
dungsnachweis erfolgt bis zum 31. März des Folgejahres. Ein Ausgleich zwischen den einzelnen 
Positionen ist möglich. Die Höhe der Gesamtkosten 
berechnet sich wie folgt: 

 
Personalkosten (Lohn + Lohn-Nebenkosten) €   117.000,00
Summe Personalkosten €   117.000,00
Beschäftigungsmaterial (2.000 zusätzlich) €       4.000,00
Ferienspiele (14 Tage) €       2.000,00
Freizeiten €       2.500,00
Veranstaltungen (AG’s, Sport) €       2.000,00
Reparaturen, Inventarergänzung €       1.500,00
Büro und Versicherungen + Betriebskosten €          400,00
Supervision und Fortbildung             €          500,00  
Verwaltungskostenpauschale €       5.600,00
Summe Sachkosten €     18.500,00 

Gesamt 01.09.22 – 31.08.2023                                      € 135.500,00
 
4. Der Zuschuss wird in monatlichen Raten gezahlt.  

 
 



                                                                                        

5551 – KJA Zuwendungsvertrag 2022-2023 

Laufzeit: 
 
Der Vertrag hat eine Laufzeit von einem Jahr (01.09.2022 bis 31.08.2023).  
 
Vertragsverstöße 
 
Bei erheblichen Vertragsverstößen des Trägers, AWO, ist die Gemeinde Niederdorfelden berechtigt, 
den Zuschuss anteilmäßig zu kürzen nach dem Maßstab der Beeinträchtigung der quantitativen und 
qualitativen Leistungsangebote für die Jugendlichen. 
 
 
Auftraggeber: Für den Leistungserbringer: 
 
Gemeindevorstand der Gemeinde  
Niederdorfelden 

AWO Perspektiven gGmbH 

 
 
 
 
 
Niederdorfelden, Datum: 
 
 
 
_____________________________________ 
Klaus Büttner  
Bürgermeister 
 
 
 
_____________________________________ 
Karl Markloff 
1. Beigeordneter 

 
 
 
 
 
Frankfurt, Datum: 
 
 
 
_____________________________________ 
Andreas Pfeffer 
Geschäftsführer 
 
 
 
_____________________________________ 
Sebastian Jung 
Geschäftsführer

 



 

Der Gemeindevorstand 

 
 
 
 
 Ersteller: U. Klingelhöfer 
 Fachbereich: 
 Finanz- u.Pers.verwaltung 
 
 Drucksachen Nr.: VL-75/2022 
 Datum, 21.04.2022 
 
 
 

Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin 
Gemeindevorstand 26.04.2022 
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss 06.07.2022 
Gemeindevertretung 14.07.2022 

 
Verwendungsnachweis der Kinderlobby e.V. (Hortbetreuung) Jahr 2020 
 
Sachdarstellung: 
Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.04.2018 ist der Verwendungsnachweis der Kin-
derlobby jährlich vorzulegen. 
 
Der von der Gemeinde gezahlte Zuschuss in Höhe von setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Zuschuss Hortbetreuung incl. Grundschulbetreuung -127.600,00 
Sockelbetrag 2020 -1.832,50 
Erstatt. Kinderbetr.geb. a.Kinderl. w. Corona -15.037,00 
Zuschuss Gemeinde Jahr 2020 -144.469,50 
 
Die Gremien werden gebeten, den Verwendungsnachweis der Kinderlobby wie folgt zur Kenntnis zu 
nehmen: 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Verwendungsnachweis der Kinderlobby e.V. für das Jahr 2020 in Form der Einnahme-Über-
schussrechnung wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
Anlage(n): 

(1) 1_Einnahme_Überschuss Rechn. 2020 Kinderlobby 
(2) Teilergebnisr. Hortbetreuung Jahr 2020.xlsx 









Account Schedule

Niederdorfelden

Pos. Ergebnisrechnung Hortbetreuung Ergebnis 
2019

Fortgeschri
ebener 
Ansatz des 
Haushaltsja
hres\2020

Ergebnis 
2020

Vergleich 
fortgeschriebener 
Ansatz / Ergebnis 
des HHJ\(Sp. 5 ./. 
Sp. 6)

Nr.

\ Ordentliche Erträge
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 Bestandsveränderungen und aktivierte  Eigenleistungen
05 Steuern und steuerähnliche  Erträge einschl. Erträge aus 

gesetzlichen Umlagen
06 Erträge aus Transferleistungen
07 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. 

allgemeine Umlagen
-7.518,50 -7.518,50

08 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-
zuschüssen u.-beiträgen

-400,00 -800,00 -400,00

09 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -400,00 -8.318,50 -7.918,50
\ Ordentliche Aufwendungen
11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.023,89 3.600,00 1.156,47 -2.443,53

davon: Einstellung in den Sonderposten
14 Abschreibungen 1.545,76 500,00 5.165,00 4.665,00
15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere 

Finanzaufwendungen
129.552,50 131.000,00 144.469,50 13.469,50

16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. 
Umlageverpflichtungen

17 Transferaufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 154.122,15 135.100,00 150.790,97 15.690,97
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 154.122,15 134.700,00 142.472,47 7.772,47
21 Finanzerträge
22 Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./.  Nr. 22)
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und 

Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)
154.122,15 134.700,00 142.472,47 7.772,47

25 Außerordentliche Erträge
26 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 154.122,15 134.700,00 142.472,47 7.772,47

(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 
24 und Nr. 27)

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 68.699,90 31.100,00 22.194,22 -8.905,78
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 68.699,90 31.100,00 22.194,22 -8.905,78
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 222.822,05 165.800,00 164.666,69 -1.133,31



 

Der Gemeindevorstand 

 
 
 Ersteller: U. Klingelhöfer 
 Fachbereich: 
 Finanz- u.Pers.verwaltung 
 
 Drucksachen Nr.: VL-69/2022 
 Datum, 20.04.2022 
 

Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin 
Gemeindevorstand 26.04.2022 
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss 06.07.2022 
Gemeindevertretung 14.07.2022 

 
Aufstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2021 durch den Gemeindevorstand gemäß 
§ 112 Abs. 9 HGO mit Unterrichtung HFSA und Gemeindevertretung 
 
Sachdarstellung: 
Der Jahresabschluss 2021 wurde durch den Gemeindevorstand aufgestellt und wird der Revision des Main-
Kinzig-Kreises zur Prüfung vorgelegt. 
 
Ergebnisrechnung 
Das Jahresergebnis schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 210.775,08 ab (ord. Jahresüber-
schuss EUR 224.449,36, a. o. Jahresverlust EUR 13.674,28). Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz, der 
einen Jahresverlust von EUR 1.576.100,00 vorsah, ist dies eine Verbesserung von EUR 1.786.875,08.  
 
Gegenüber der Hochrechnung vom 30.09.2021 ist die Ergebnisverbesserung im Wesentlichen darauf zurück-
zuführen, dass zum Jahresende Steuermehrerträge für Gewerbesteuer und Einkommensteueranteil in Höhe 
von EUR 1.026.000 erzielt werden konnten, welche zum Zeitpunkt der Hochrechnung 30.09. nicht bekannt 
waren.  
Bei verschiedenen Positionen wurde bei der Hochrechnung zum 30.09.2021 aus Vorsichtsgründen der HH-
Ansatz zugrunde gelegt, da die Sachverhalte und die finanzielle Entwicklung zum Jahresende nicht bekannt 
waren. (insgesamt EUR 1.200.000). Die detaillierten Abweichungen IST 2021 zu Hochrechnung 30.09.21 wer-
den im Budgetbericht für das Jahr 2021 erläutert. 
Die wesentlichen Abweichungen zwischen Ansatz und Ergebnis Jahr 2021 können dem Budgetbericht zum 
31.12.21 entnommen werden, welcher den Gremien zeitgleich mit der Aufstellung des Jahresabschlusses 
vorgelegt wird. 
 
Der ordentliche Jahresüberschuss 2021 in Höhe von EUR 224.449,36 wird der Rücklage aus Überschüssen 
des ordentlichen Ergebnisses zugeführt, der außerordentliche Jahresverlust 2021 in Höhe von EUR 13.674,28 
wird durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gedeckt. 
 
Finanzrechnung 
Die Finanzrechnung weist zum 31.12.2021 einen positiven Finanzmittelbestand in Höhe von EUR 
6.367.213,40 aus. 
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Vermögensrechnung 
Die Vermögesnrechnung weist zum 31.12.2021 eine Bilanzsumme von EUR 41.406.098,32 aus und hat sich 
gegenüber dem Vorjahr um EUR 3.989.311,18 erhöht. Dies resultiert im Wesentlichen aus der getätigten Geld-
anlage in Höhe von EUR 5.000.000 (=Aktiva: Geldanlagen von EUR 5.000.000, Passiva: Erhöhung der Ver-
bindlichkeiten) 
Die Vermögensrechnung weist eine Eigenkapitalsumme in Höhe von  EUR 11.380.806,51 aus. Die Eigenka-
pitalquote zum 31.12.2021 beträgt 27,49% und ist gegenüber dem Vorjahr (29,85%) um 2,36% gesunken. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeindevorstand fasst den Aufstellungsbeschlus zum Jahresabschluss 2021 gemäß § 112 Abs. 9 HGO. 
 
Der HFSA und die Gemeindevertretung nehmen den aufgestellten Jahrresabschluss 2021 zur Kenntnis. 
 

 
Anlage(n): 

(1) 1_Ergebn_Vermög._Finanzr. J 21 









 

Der Gemeindevorstand 

 
 
 
 
 Ersteller: U. Klingelhöfer 
 Fachbereich: 
 Finanz- u.Pers.verwaltung 
 
 Drucksachen Nr.: VL-90/2022 
 Datum, 24.05.2022 
 
 
 

Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin 
Gemeindevorstand 07.06.2022 
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss 06.07.2022 
Gemeindevertretung 14.07.2022 

 
Kenntnisnahme Jahresabschlussbericht für das Jahr 2021 
 
Sachdarstellung: 
Der Gemeindevorstand hat am 26.04.2022 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 fristgerecht 
aufgestellt. 
Der HFSA und die Gemeindevertretung werden hierüber unterrichtet. 
 
Der Bericht über den Jahresabschluss 2021 incl. der dazugehörenden Anlagen sowie des Rech-
tenschaftsberichts wird den Gremien zur Kenntnisnahme gesondert vorgelegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bericht über den Jahresabschluss 2021 incl. der dazugehörenden Anlagen sowie des Rechen-
schaftsberichts wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Bericht über den Jahresabschluss Jahr 2021 wird per mail zugestellt. 
 

 
 



 

Der Gemeindevorstand 

 
 
 
 
 Ersteller: U. Klingelhöfer 
 Fachbereich: 
 Finanz- u.Pers.verwaltung 
 
 Drucksachen Nr.: VL-77/2022 
 Datum, 04.05.2022 
 
 
 

Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin 
Gemeindevorstand 10.05.2022 
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss 06.07.2022 
Gemeindevertretung 14.07.2022 

 
Jahresabschlussvorgang für das Jahr 2021 
hier: Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 
gem. § 100 HGO für das Jahr 2021 
 
Sachdarstellung: 
Im Rahmen  der Jahresabschlusserstellung Jahr 2021 werden den Gremien die noch nicht beschlos-
senen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 100 HGO zur Be-
schlussfassung vorgelegt. In Abstimmung mit der Revision ist dieser Beschluss vor der Jahresab-
schlussprüfung nachträglich durch die Gremien zu fassen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Den vorgelegten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 100 HGO 
für das Jahr 2021 wird zugestimmt. 
 

 
Die Anlage zur Vorlage wird per mail zugestellt. 



 

Der Gemeindevorstand 

 
 
 
 
 Ersteller: U. Klingelhöfer 
 Fachbereich: 
 Finanz- u.Pers.verwaltung 
 
 Drucksachen Nr.: VL-70/2022 
 Datum, 20.04.2022 
 
 
 

Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin 
Gemeindevorstand 26.04.2022 
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss 06.07.2022 
Gemeindevertretung 14.07.2022 

 
Budgetbericht gem. § 28 Abs. 1 GemHVO für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021 
 
Sachdarstellung: 
Lt. GemHVO sind die gemeindlichen Gremien über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrich-
ten. 
 
Der Budgetbericht für das Jahr 2021 wird hiermit vorgelegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs für das Jahr 2021 wird zur Kenntnis genom-
men. 
 

 
 
Anlage(n): 

(1) 1_1_Budgetbericht Jahr 2021 



Budgetbericht Jahr 2021  Gemeinde Niederdorfelden 

 
Budgetbericht 

 
Jahr 2021 



Budgetbericht Jahr 2021 
 Gemeinde Niederdorfelden 

Erläuterungen Budgetbericht Jahr 2021 
 
Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO ist die Gemeindevertretung mehrmals jährlich über den Stand des Haushalts-
vollzugs zu unterrichten. 
 
Der Berichtszeitraum ist lt. Haushaltsplan für das Jahr 2021 wie folgt festgelegt: 
 

Berichtszeitraum Fälligkeit 
01.01.-31.12. Vorjahr 30.04. Jahresbericht Vorjahr 
01.01.-30.06. lfd. Jahr spätestens zum 30.07. lfd. Jahr 
01.01.-30.09. lfd. Jahr spätestens zum 31.10. lfd. Jahr 

 
Es wird der Budgetbericht für das Jahr 2021 (Auswertung vom 20.04.2022) vorgelegt. Der Budgetbericht ist 
der Kommunalaufsicht des Main-Kinzig-Kreises zeitgleich vorzulegen. 
 
 



Budgetbericht Jahr 2021 
 Gemeinde Niederdorfelden 

Ergebnisrechnung 
 
Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 210.775,08 ab (ord. Jahres-
überschuss EUR 224.449,36, a.o. Jahresverlust EUR 13.674,28). Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz, 
der einen Jahresverlust von EUR 1.576.100 vorsah, ist dies eine Verbesserung von EUR 1.786.875,08. 
 
Gegenüber der Hochrechnung vom 30.09.2021 ist die Ergebnisverbesserung im Wesentlichen darauf zurück-
zuführen, dass zum Jahresende Steuermehrerträge für Gewerbesteuer und Einkommensteueranteil in Höhe 
von EUR 1.026.000 erzielt werden konnten, welche zum Zeitpunkt der Hochrechnung 30.09. nicht bekannt 
waren.  
Bei verschiedenen Positionen wurde bei der Hochrechnung zum 30.09.2021 aus Vorsichtsgründen der HH-
Ansatz zugrunde gelegt, da die Sachverhalte und die finanzielle Entwicklung zum Jahresende nicht bekannt 
waren. (insgesamt EUR 1.200.000). 
. 
Der ordentliche Jahresüberschuss 2021 in Höhe von EUR 224.449,36 wird der Rücklage aus Überschüssen 
des ordentlichen Ergebnisses zugeführt, der außerordentliche Jahresverlust 2021 in Höhe von EUR 
13.674,28 wird durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 
gedeckt. 
 
Investitionsmaßnahmen 
 
Es wird auf die beigefügte Investitionsübersicht verwiesen, in der die getätigten Investitionsauszahlungen 
sowie die erhaltenen Investitionseinzahlungen im Einzelnen aufgeführt werden. Im Rahmen der Berichtser-
stellung für den Jahresabschluss 2021 werden derzeit die Haushaltsreste ermittelt. 
 
Finanzrechnung  
 
Die Finanzrechnung weist zum 31.12.2021 einen positiven Finanzmittelbestand in Höhe von EUR 
6.367.213,40 aus. Es wird auf die beigefügte Finanzrechnung verwiesen. 
 

Finanzstatusbericht 
 
Da die Finanzrechnung für das Jahr 2021 ein Defizit im Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit in 
Höhe von EUR 5.899,43 ausweist, wird die gesetzliche Vorgabe ‚Finanzierung der Tilgung von Krediten aus 
der lfd. Verwaltungstätigkeit‘ nicht erfüllt. Nach dem Kennzahlenset des Landes wird somit eine 70%-ige fi-
nanzielle Leistungsfähigkeit für die Gemeinde erreicht. Auf die Erstellung eines detaillierten Finanzstatusbe-
richts wurde verzichtet. 
 
Geldanlagen 
 
Zum 19.08.2020 wurde bei der Dekabank eine Festzins-Anleihe bis 08/2023 in Höhe von 10 Mio. EUR abge-
schlossen. 
 
Zum 01.01.2021 wurde eine private Rentenversicherung mit Kapitalgarantie der Württembergische Lebens-
versicherung AG in Höhe von 4,167 Mio. EUR mit einem angeschlossenen Parkkonto zur separaten Geldan-
lage in Höhe von 0,833 Mio. EUR abgeschlossen (insgesamt 5 Mio. EUR). 
 
In 03/2022 hat die Gemeinde bei der Dekabank Festszins-Anleihen in Höhe von 5 Mio. EUR abgeschlossen. 
 
Alle Geldanlagen (insgesamt 20 Mio. EUR) wurden aus der Liquidität des Projektkontos Baugebiet Im Bach-
gange finanziert. 
 
Betrag     
10.000.000,00 Gesich.Ausleih.a.Kreditinst.LZ 1 J.bis 5 J 10 Mio. Festz.Anleihe DekaBank 08 20 
5.000.000,00 Gesich.Ausleih.ü.Kreditinst.a.Würrtemberg.LV 5 Mio Rentenvers. mit Kapitalgar.ab 01 21 
5.000.000,00 Zug. Gesich.Anleih.ü.Krediti. DekaBank 2 x 2,5 Mio Festz.Anleihe DekaBank 03 22 3+6 J LZ 

20.000.000,00     
 









Investitionsein‐ und auszahlungen

 Jahr 2021

Haushaltsreste werden derzeit ermittelt
Invest.nr. Invest.-maßnahme Plan Ausz. 

2021
IST Ausz. 21 Abweichung IST 21 

zu Ansatz
111-1-I013 Ankauf von Grundstücken (1116) -10.000,00 -1.202,18 -8.797,82
1114-1 Anschaffungen EDV -4.000,00 -3.123,61 -876,39
1116-1 Anschaffungen Rathaus/Verwaltung -4.000,00 -1.176,88 -2.823,12
1117-1 Bauhof - Geräte -5.000,00 -5.959,53 959,53
126-1 Anlagevermögen Feuerwehr -7.000,00 -7.000,00
126-1-I003 FFW - BOS Digitalfunk u. Sirenen -100.000,00 -100.000,00
126-2 Invest.zuschuss Löschwasserversorg. -1.800,00 -1.800,00
126-4 Schnelleinsatzzelt Feuerwehr -4.487,49 4.487,49
351-2 Anschaffungen Flüchtlingsunterk. -805,90 805,90
362-5 Halfepipeanlage Grillplatz Berger Str. -15.000,00 -15.000,00
362-6 Inventar f.Musikproj.AWO Jugendarbeit -795,59 795,59
365200-4 Mobiliar Kita Pusteblume -5.000,00 -1.174,37 -3.825,63
365200-8 Maßn.Kinderbetr.finanz. 17-20 Kita PBL -5.756,43 5.756,43
365300-11 Klimaanlage Gruppenräume Kita 100 MW -30.000,00 -30.000,00
365300-4 sonst. Anlageverm. Kita 100 MW (GWG) -2.000,00 -2.000,00
365400-5 Anschaffungen Kita Lindenplatz -2.000,00 -439,77 -1.560,23
365400-8 Klimaanlage für U3 Räume Kita Lipl. -10.000,00 -10.000,00
538-13 Kanal Feldbergstraße -4.415,87 4.415,87
538-6 Kläranlagenerweit. (Investzusch.) -1.500.000,00 -1.500.000,00
541-10 Investm. Straßen hier: Feldbergstr. (Maßnnr. 8-01) -135.700,00 -8.124,58 -127.575,42
541-11 Investm. Straßen hier: Gronauer Str.(Maßnnr. 6-03) -135.700,00 -7.362,19 -128.337,81
541-14 Erneuerung Gehweg u. Bäume Berliner Str. -500.000,00 -818,72 -499.181,28
552-1-I001 Fischtreppe Umgeh.gerinne Maßn.WRR -4.760,29 4.760,29
553-6 Neue Friedhofsgestaltung Reihengrabstätten -35.000,00 -35.000,00
553-7 Urnenwand Planung Jahr 2021 -60.000,00 -52.190,13 -7.809,87
553-8 Dachabdeck.Urnenw.a. J.15 -3.358,18 3.358,18
561-2 Stromladesäulen -10.000,00 -10.000,00
561-3 Insektenhotels -718,00 718,00
I-000041 Investitionszuschuss Kläranlage (538) -10.000,00 -68.183,82 58.183,82

-2.582.200,00 -174.853,53
Ratenkauf Hardware ekom -2.428,96
Kapitalmarkt.Pap.KVR Fond Versorg.rückl. -4.845,36
Festzinsanleihe Deka-Bank -5.000.000,00
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 
27) lt. Finanzrechnung

-2.582.200,00 -5.182.127,85

Invest.nr. Invest.maßnahme Plan Einz. 
2021 Lfd. Jahr

IST Einz. 2021 Plan Einz. 2021 
lfd+Rest

351-2 Anschaffungen Flüchtlingsunterk. 805,90 -805,90
361-1 Containeranlage Hortbetreuung ab 09/17 15.027,42 -15.027,42
362-1 Würfel Struwwelpeterschule 212.622,30 -212.622,30
365200-10 Maßn.Kinderbetreuungsfinanzierung 17-20 Kita PBL 35.250,00 -35.250,00
365400-5 Anschaffungen Kita Lindenplatz 439,77 -439,77
538-6 Kläranlagenerweit. (Investzusch.) 250.000,00 250.000,00
561-3 Insektenhotels 706,30 -706,30

250.000,00 264.851,69 -14.851,69
Tilgungsanteile Land KP und KIP-Programm 10.619,20
Einzahlung aus Verkauf von AV 50,00
Verkauf/Übergabe Gebäude Hortbetreuung an MKK -17.649,72
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 
22)

250.000,00 257.871,17









 

Der Gemeindevorstand 

 
 
 
 
 Ersteller: U. Klingelhöfer 
 Fachbereich: 
 Finanz- u.Pers.verwaltung 
 
 Drucksachen Nr.: VL-99/2022 
 Datum, 15.06.2022 
 
 
 

Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin 
Gemeindevorstand 05.07.2022 
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss 06.07.2022 
Gemeindevertretung 14.07.2022 

 
Budgetbericht gem. § 28 Abs. 1 GemHVO für den Zeitraum 01.01.2022 bis 30.06.2022 
 
Sachdarstellung: 
Lt. GemHVO sind die gemeindlichen Gremien über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrich- 
ten. Der Budgetbericht 01.01.2022 – 30.06.2022 wird hiermit vorgelegt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Budgetbericht über den Stand des Haushaltsvollzugs für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 
30.06.2022 wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
Unterlagen werden per e-mail zugeschickt 



 

Der Gemeindevorstand 

 
 
 
 
 Ersteller: U. Klingelhöfer 
 Fachbereich: 
 Finanz- u.Pers.verwaltung 
 
 Drucksachen Nr.: VL-93/2022 
 Datum, 31.05.2022 
 
 
 

Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin 
Gemeindevorstand 07.06.2022 
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss 06.07.2022 

 
Kenntnisnahme über die unvermutete Kassenprüfung am 31.05.2022 
 
Sachdarstellung: 
Am 31.05.22 wurde durch die Revision des Main-Kinzig-Kreises die unvermutete Kassenprüfung 
durchgeführt.  
Die Prüfung der Bankauszüge auf Vollständigkeit hat keine Beanstandungen ergeben. 
 
Der Kassen-Ist-Bestand hat mit dem Tagesabschluss und der Summen- und Saldenliste Finanzkon-
ten vom 31.05.22 überein gestimmt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bericht über die unvermutete Kassenprüfung der Revision des Main-Kinzig-Kreises vom 
31.05.2022 wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
Anlage(n): 

(1) Bericht Kassenprüfung 31.05.22 
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